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Regeste

Art. 39 UVG, Art. 50 Abs. 1 und 2 UVV. Die Reise durch Pakistan trotz des Wissens um
die spezielle Gefahrenlage im Land aufgrund der Reiseempfehlungen des EDA sowie dem
Abraten des EDA von entsprechenden Touristenreisen durch Pakistan und insbesondere
durch die Region Belutschistan ist als absolutes Wagnis zu qualifizieren. So entspricht das
Bereisen von Pakistan unter objektiven Gesichtspunkten einer gewagten Handlung, welche
so grosse Gefahren in sich birgt, dass sich mit Blick auf Art. 39 UVG in Verbindung mit
Art. 50 UVV nicht rechtfertigt, die Versichertengemeinschaft die gesamten finanziellen
Folgen des Nichtberufsunfalles tragen zu lassen.

Erwägungen

E. 9
Mit der Routenänderung und der Weiterfahrt ohne bewaffnete Eskorte in Loralai ist die
Reise des Beschwerdeführers als besonders schweren Fall eines absoluten Wagnisses zu
qualifizieren und es ist gemäss Art. 50 Abs. 2 UVV der Anspruch auf Geldleistungen zu
verweigern (vgl. dazu E. 6.1 hiervor).

E. 9.1
So sind vorliegend die Voraussetzungen für eine Leistungskürzung nach Art. 50 Abs. 1
UVV in jedem Fall erfüllt; diese muss mindestens 50 % betragen (Urteile des
Bundesgerichts 8C_579/2010 vom 10. März 2011 E. 4; 8C_640/2012 vom 11. Januar 2013
E. 6). Es kann offen bleiben, ob der Handlung des Beschwerdeführers allenfalls auch ein
grobfahrlässiges Verhalten nach Art. 37 Abs. 2 UVG zugrunde liegt ( ), da die
Leistungskürzung infolge eines Wagnisses derjenigen wegen Grobfahrlässigkeit vorgeht
(BGE 138 V 522 E. 7.3 S. 533; 134 V 340 E. 3.2.4; Urteil des Bundesgerichts 8C_504/2007
vom 16. Juni 2008 E. 7.1). Dies wird von der Beschwerdegegnerin korrekt dargelegt ( ).

E. 9.2
Die Qualifizierung der vorliegenden Handlung als ein absolutes Wagnis, das die
Verweigerung von Geldleistungen nach sich zieht, rechtfertigt sich auch mit Blick auf die
Empfehlungen der Ad-Hoc-Kommission Schaden UVG Nr. 5/83 Wagnisse, in der Fassung
nach der Totalrevision vom 16. Juni 2010. Die Empfehlungen der Ad-hoc-Kommission
Schaden UVG stellen zwar keine Weisungen an die Durchführungsorgane der
obligatorischen Unfallversicherung dar und sind insbesondere für die Gerichte nicht
verbindlich. Sie sind jedoch geeignet, eine rechtsgleiche Praxis sicherzustellen (BGE 138 V
140 E. 5.3.6 S. 146). Nach der erwähnten Empfehlung Nr. 5/83 werden als besonders
schwere Fälle, die eine Verweigerung von Geldleistungen nach sich ziehen, die folgenden
exemplarisch aufgeführt: die Durchführung einer sehr schweren Bergtour im Alleingang,
bei schlechtem Wetter und trotz Mahnung durch erfahrene Bergsteiger sowie das



gefährliche Klettern an einer Hausfassade bei Dunkelheit und in stark alkoholisiertem
Zustand (lit. c). Obwohl diese Fälle mit dem vorliegenden nicht ohne weiteres vereinbar
sind, zeigen sie doch auf, welcher Art und Schwere die vorgenommene Handlung sein
muss.

E. 9.3
Ähnlich verhält es sich auch in Bezug auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts. Obwohl
absolute Wagnisse hier oft im Zusammenhang mit gefährlichen Sportarten eingegangen
werden, ist die Anwendung von Art. 50 UVV nicht auf den Bereich des Sportes beschränkt
(vgl. Jean-Maurice Frésard / Margit Moser-Szeless: L'assurance-accidents obligatoire, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Basel 2007, Rz 326,
S. 938). So wurde gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung etwa auch das Zerdrücken
eines Trinkglases in der Hand aus Wut oder Jux als absolutes Wagnis eingestuft (SVR 2007
UV Nr. 4 S. 10 E. 2.1 [U 122/06]; Urteil des Bundesgerichts U 612/06 vom 5. Oktober
2007 E. 4.1.1). Als absolute Wagnisse wurden im Weiteren folgende Tätigkeiten
qualifiziert: der Kopfsprung in unbekannt tiefes Wasser (BGE 138 V 522 E. 7.2 S. 532;
diesbezüglich kritisch: Urs Wüthrich: Ein gewagtes Urteil, in: HAVE 2013, S. 130 ff.), die
Teilnahme an einem Automobilbergrennen (RKUV 1988 Nr. U 33 S. 26 E. 2b) oder an
einem Moto-Cross-Rennen bei Qualifikationsausscheidungen oder im Hinblick darauf an
Trainingsfahren (RKUV 1991 Nr. U 127 S. 223 f.) und das sich an einem Samstagabend im
November um 22:40 Uhr bei schlechtem Wetter in dunkler Kleidung ausserorts auf eine
Hauptstrasse Legen (Urteil des Bundesgerichts 8C_504/2007 vom 16. Juni 2008 E. 6.2).
Auch aufgrund dieser Beispiele rechtfertigt sich die Qualifikation des vorliegenden Falles
als schwerer Fall eines absoluten Wagnisses.

Damit ist der Einsprache-Entscheid vom 16. November 2012 zu bestätigen und die dagegen
erhobene Beschwerde abzuweisen.

Versicherungsgericht, Urteil vom 30. Juni 2014 (VSBES.2013.2) Das Bundesgericht
bestätigte diesen Entscheid mit BGE 141 V 216.
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